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Das Bundesamt für Justiz (BfJ) in Bonn ist Zen
trale Behörde nach verschiedenen internatio
nalen Rechtsinstrumenten im internationalen 
Kindschaftsrecht, so etwa für die grenzüber
schreitende Geltendmachung von Unterhalts
ansprüchen, in internationalen Sorgerechts-
und Kindesentführungsangelegenheiten sowie 
bei Auslandsadoptionen. Das BfJ bietet in die
sen Bereichen umfangreiche praktische be
hördliche Hilfestellung an. Der nachfolgende 
Beitrag führt den Bericht aus ZKJ 2016, S. 162 
ff fort und gibt einen Überblick über die aktu
ellen Entwicklungen. Von besonderer Bedeu
tung ist das Inkrafttreten des Haager Unter
haltsübereinkommens von 2007 im Verhältnis 
zu den USA zum 1.1.2017, das die Zusammen
arbeit mit den USA im Auslandsunterhalt auf 
eine neue rechtliche Grundlage stellt. Dies er
möglicht auch dem BfJ, das Serviceangebot bei 
der grenzüberschreitenden Durchsetzung von 
Unterhaltsansprüchen weiter auszubauen. 

Stefan Schlauß ist Leiter der Abteilung für Internationa
les Zivilrecht im Bundesamt der Justiz. 

I. Auslandsunterhalt 

In Zeiten einer zunehmenden Anzahl binationa
ler Ehen und Beziehungen müssen Unterhalts
ansprüche immer öfter auch grenzüberschrei
tend geltend gemacht werden – häufig keine 
leichte Aufgabe für die Betroffenen, insbeson
dere für alleinerziehende Mütter. Die durch das 
BfJ als Zentrale Behörde den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürgern sowie Behörden 
(Jugendämtern, Unterhaltsvorschusskassen 
u.a.) angebotenen Unterstützungsleistungen 
können dazu beitragen, praktische Schwierig
keiten aus dem Weg zu räumen.1 Anträge zur 
grenzüberschreitenden Geltendmachung von 
Unterhalt können bei den spezialisierten Amts
gerichten am Sitz der Oberlandesgerichte ein
gereicht werden. Als Zentrale Behörde nach 
dem Auslandsunterhaltsgesetz (AUG)2 übermit
telt das BfJ die Anträge an die ausländische 
Kontaktbehörde und fungiert auch im weiteren 
Verfahren als Mittler für die Antragsteller. Wei
tere Aufgaben des BfJ sind z. B. die Unterstüt
zung des Kindes und des betreuenden Eltern
teils beim Auffinden des Unterhaltsschuldners, 
bei der Ermittlung des Einkommens des Schuld
ners sowie bei der für eine Unterhaltserlangung 
notwendigen Vaterschaftsfeststellung. Das Ser
viceangebot des BfJ ist grundsätzlich kostenfrei. 
Unterhaltsgelder können damit ungeschmälert 
an das unterhaltsberechtigte Kind ausgezahlt 
werden. Daneben bietet auch das Deutsche In
stitut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 
(DIJuF) seinen Mitgliedern Serviceleistungen 
bei der Unterhaltsrealisierung an. 

1. Inkrafttreten des Haager 
Unterhaltsübereinkommens im 
Verhältnis zu den USA 

Am 1.1.2017 ist das Haager Unterhaltsüberein
kommen von 2007 (HUÜ 2007)3 für die USA 
in Kraft getreten – ein Meilenstein für die inter
nationale Durchsetzung von Unterhaltsansprü
chen im Verhältnis zu den USA.4 Erfolgte die 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
den USA bislang aufgrund einer förmlich ver
bürgten Gegenseitigkeit (mit 48 Bundesstaaten 
der USA) und auf der Grundlage des AUG, ist 
nunmehr die Zusammenarbeit in Fällen der 
grenzüberschreitenden Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen auf eine neue Rechts
grundlage gestellt worden. Dies ist für alle mit 
dem Auslandsunterhalt befassten Stellen in 

Deutschland eine wichtige Neuerung von prak
tischer Relevanz. Die größte Anzahl der von 
Deutschland ins Ausland ausgehenden Unter-
haltsfälle betrifft die USA. Zwischen Deutsch
land und den USA sind rund 3.500 solcher 
Unterhaltsvorgänge anhängig, knapp 500 Ver
fahren werden jährlich neu eingeleitet. 

Für Deutschland ist das HUÜ 2007 seit dem 
1.8.2014 anwendbar. Neben der EU und ihren 
Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Däne
mark) gehörten dem Übereinkommen bislang 
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Norwe
gen und die Ukraine an. Da innerhalb der EU 
die EG-Unterhaltsverordnung5 Vorrang hat, 
spielte das Übereinkommen in der Praxis bis
her nur eine untergeordnete Rolle. Es ist da
von auszugehen, dass die Ratifizierung durch 
die USA weitere Staaten zu einem Beitritt zum 
Übereinkommen bewegen und dem Überein
kommen so deutlichen Auftrieb geben wird. 
Zum 1.1.2017 trat das Übereinkommen eben
falls im Verhältnis zu Montenegro und zum 
1.2.2017 im Verhältnis zur Türkei in Kraft. 

Das HUÜ 2007 ähnelt in wesentlichen Punk
ten der EG-Unterhaltsverordnung, für die es in 
den Verhandlungen auch als Vorbild diente. 
Die Erfahrungen mit der EG-Unterhaltsverord
nung dürften die Anwendung in der Praxis er
leichtern. Allerdings werden sich die Rechts
anwender an eine Reihe von neuen Details 
einschließlich neuer Antragsformulare gewöh
nen müssen. Das Übereinkommen stärkt die 
Rolle der Zentralen Behörden in der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit. Die Etab
lierung eines Kooperationssystems zwischen 
den Vertragsstaaten durch die Einrichtung von 
Zentralen Behörden ist eines der zentralen 
Kernstücke des HUÜ 2007. Daher werden die 
Ersuchen im Verhältnis zu den USA zukünftig 
allein über das BfJ als Zentrale Behörde gelei
tet werden. Das betrifft auch in die USA aus
gehende Neufälle, in denen das DIJuF von 
Mitgliedsjugendämtern beauftragt wird. Auf 
der Grundlage des HUÜ 2007 können nun
mehr Fragen und Probleme zentral mit dem 
Office of Child Support Enforcement (OCSE), 
der Zentralen Behörde in Washington D.C., 
geklärt werden. 

1 Siehe das Serviceangebot unter www.bundesjustiz
amt.de/auslandsunterhalt; Schlauß, ZKJ 2016, 162.
 

2 Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprü
chen im Verkehr mit ausländischen Staaten vom 
23.5.2011 (BGBl. I 2011, 898), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.11.2015 (BGBl. I 2015, 2018). 

3 Haager Übereinkommen über die internationale Gel
tendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern 
und anderen Familienangehörigen vom 23.11.2007 
(ABl. EU 2011 Nr. L 192, 51). 

4 Siehe im Einzelnen Schlauß/Meysen, JAmt 2017, 2. 
5 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 

18.12.2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare 
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Ent
scheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhalts
sachen, ABl. EU L 7/1 vom 10.1.2009. 
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Die Hauptaufgaben der Zentralen Behörden 
liegen in der Übermittlung und dem Empfang 
von Anträgen sowie in der Einleitung gericht
licher oder behördlicher Verfahren bzw. der Er
leichterung der Verfahrenseinleitung. Dabei ist 
die Zentrale Behörde des ersuchenden Staates 
verpflichtet, die Antragsteller darin zu unter
stützen, dem Antrag alle notwendigen Infor
mationen und Unterlagen beizufügen. Weitere 
Aufgaben sind z.B. die Unterstützung beim 
Auffinden des Schuldners, bei der Ermittlung 
des Einkommens sowie bei der für eine Unter
haltserlangung notwendigen Vaterschaftsfest
stellung. Zudem ist es Aufgabe der Zentralen 
Behörden, einverständliche Lösungen in Bezug 
auf die Unterhaltszahlung zu fördern sowie die 
Einziehung und Übermittlung der Unterhalts
zahlungen zu erleichtern. Schließlich unterstüt
zen die Zentralen Behörden Gläubiger und 
auch Schuldner bei der Abänderung einer Ent
scheidung.6 

Für die Antragstellung stehen je nach Art des 
Antrags verschiedenen Antragsformulare zur 
Verfügung. Die Formulare in deutscher und en
glischer Sprache sowie zweisprachige Fassungen 
finden sich auf der Homepage des BfJ unter 
www.bundesjustizamt.de/auslandsunterhalt.7 

2. Auswirkungen der Reform des 
Unterhaltsvorschusses 

Mit dem aktuellen Entwurf zum Ausbau des 
Unterhaltsvorschusses8 soll mit Wirkung zum 
1.7.2017 die bisherige Begrenzung der Unter
haltsvorschussleistungen bis zum zwölften Le
bensjahr – maximal sechs Jahr lang – aufgeho
ben werden. Künftig sollen Kinder, die bei 
einem alleinerziehenden Elternteil leben und 
keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt 
von dem anderen Elternteil erhalten, bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss 
erhalten können. Gleichzeitig soll die Höchst
bezugsdauer von sechs Jahren entfallen. Damit 
werden Kinder ohne zeitliche Einschränkung 
grundsätzlich bis zu ihrem 18. Geburtstag Un
terhaltsvorschuss erhalten können. 

Diese Reform wird mittelbar auch praktische 
Auswirkungen auf die Art und Weise der Reali
sierung von Auslandsunterhalt haben. Denn in 
dem Umfang, in dem Ansprüche durch natürli
che Personen im Inland gegen ausländische 
Schuldner dank geleisteter Unterhaltsvorschuss
leistungen abnehmen, dürften Regressansprü
che durch Unterhaltsvorschusskassen zuneh
men. Unterhaltsvorschusskassen können jedoch 
nach den zugrunde liegenden Regelungen nicht 
die volle Bandbreite der Unterstützungsleistun
gen durch die Zentralen Behörden in Anspruch 
nehmen. Öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtungen sind den Unterhaltsberechtigten 
nur für die Anerkennung und Vollstreckung 
nach Art. 64 EG-Unterhaltsverordnung bzw. 
Art. 36 HUÜ 2007 gleichgestellt. Diese Gleich
stellung bedeutet, dass die Behörde die Unter
stützung der Zentralen Behörde bei der Aner

kennung und Vollstreckbarerklärung sowie der 
Vollstreckung erhalten kann. Soweit die Zah
lungspflicht der in Anspruch zu nehmenden 
Person tituliert ist, können Unterhaltsvorschuss
kassen als öffentliche Aufgaben wahrnehmende 
Einrichtungen Anträge auf Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung sowie die Vollstreckung 
von Entscheidungen stellen. Dabei ist unerheb
lich, ob die Behörde für sich selbst einen Titel 
für verauslagte Zahlungen, die anstelle von Un
terhalt erbracht wurden, erwirkt hat oder eine 
zwischen der berechtigten und der verpflichte
ten Person ergangene Entscheidung auf Zah
lung von Unterhalt existiert. Ein erstmaliges 
Erwirken einer Unterhaltsentscheidung ist dage
gen nicht von der Hilfestellung nach Art. 64 
EG-Unterhaltsverordnung bzw. Art. 36 HUÜ 
2007 abgedeckt.9 

Teilweise wird ein gangbarer Weg darin gese
hen, dass der Unterhaltsvorschuss leistende 
Träger die auf ihn kraft Gesetzes übergegan
gene Unterhaltsforderung auf die ursprüng
lich berechtigte Person zurücküberträgt. Diese 
wird dann wieder Inhaber des Anspruchs und 
kann ihn treuhänderisch gerichtlich geltend 
machen. Die erfolgte Legalzession wird damit 
rückgängig gemacht. Nach umstrittener An
sicht stehen dem Anspruchssteller dann wie
der die Privilegien eines Unterhaltsberechtig
ten zu, auch wenn die Rückgriffsleistung der 
öffentlichen Einrichtung zugutekommen soll.10 

In Bezug auf die USA ist im Übrigen zu beach
ten, dass diese der generellen Anerkennung 
von Unterhaltsentscheidungen am Gläubiger
wohnsitz nicht zustimmen konnte, da in den 
USA der Schuldnergerichtsstand maßgeblich 
ist. Entsprechend haben die USA insoweit gem. 
Art. 20 und 62 HUÜ 2007 von der Möglichkeit 
eines Vorbehalts Gebrauch gemacht. Dies soll
te bereits bei der Schaffung eines Titels be
rücksichtigt werden. 

3. Fallzahlentwicklung im BfJ 

Nach dem deutlichen Zuwachs an neu eingelei
teten Verfahren in den Jahren nach Inkrafttre
ten der EG-Unterhaltsverordnung 2011 haben 
sich die jährlichen Neueingänge inzwischen auf 
ein konstantes Niveau von ca. 2.000 Akten und 
2.500 Antragstellern eingependelt. Aktuell un
terstützt das BfJ in rund 10.000 Verfahren rund 
13.000 Antragsteller. 

Etwa drei Viertel der insgesamt anhängigen 
Verfahren betreffen Ersuchen, bei denen sich 
der Unterhaltsberechtigte gewöhnlich im Aus
land aufhält und der Unterhaltspflichtige in 
Deutschland ansässig ist, sog. „eingehende Er
suchen“. Bei rund einem Viertel der anhängi
gen Verfahren handelt es sich um „ausgehen
de Ersuchen“ von in Deutschland ansässigen 
unterhaltsberechtigten Personen. 

Dieses Verhältnis von ein- und ausgehenden 
Ersuchen spiegelt sich in etwa auch bei den 
neu eingeleiteten Verfahren wider. Mehr als 
zwei Drittel der 2016 neu eingeleiteten Ver

fahren betrafen Fälle, in denen sich die Unter
haltsberechtigten im Ausland aufhalten und 
der Unterhalt in Deutschland geltend gemacht 
werden soll. Hierbei handelt es sich überwie
gend um Ersuchen aus Polen (ca. 45 %), ge
folgt von Ersuchen aus Österreich (ca. 17 %). 
Bei knapp einem Drittel der in 2016 neu ein
geleiteten Verfahren handelte es sich um Fälle, 
in denen sich die Unterhaltsberechtigten in 
Deutschland aufhalten und der Unterhalt im 
Ausland geltend gemacht werden soll. Bei die
sen ausgehenden Ersuchen sind die USA (rund 
20 %) der bedeutendste Kooperationspartner. 
Weitere wichtige Partnerstaaten, in die vom 
BfJ besonders viele Ersuchen übermittelt wer
den, sind die Schweiz (16 %), das Vereinigte 
Königreich (10 %) und Österreich (9 %). 

Der weitaus größte Teil sowohl der neu einge
leiteten Verfahren als auch der beim BfJ an
hängigen Verfahren betrifft Ersuchen nach der 
EG-Unterhaltsverordnung. Gleichzeitig sinkt – 
wenn auch nicht in gleichem Umfang – natur
gemäß die Anzahl der Verfahren nach dem 
UN-Unterhaltsübereinkommen von 195611, da  
die EG-Unterhaltsverordnung für die EU-Mit
gliedstaaten Vorrang hat. Mehr als die Hälfte 
aller anhängigen Ersuchen basiert auf der EG-
Unterhaltsverordnung. Bei den im Jahr 2016 
neu eingeleiteten Ersuchen beruhten sogar 
rund 75 % auf der EG-Unterhaltsverordnung. 

Zukünftig ist infolge des Inkrafttretens des 
HUÜ 2007 im Verhältnis zu den USA mit ei
nem weiteren Verfahrensanstieg zu rechnen, 
da – anders als bisher – alle neuen ausgehen
den Verfahren über das BfJ als Zentrale Be
hörde in die USA geleitet werden. 

4. Rechtsprechung zur 
Zuständigkeitskonzentration 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Unterhalts
rechts und des Unterhaltsverfahrensrechts sowie 
zur Änderung der Zivilprozessordnung und kos
tenrechtlicher Vorschriften vom 20.11.201512 

hat der Gesetzgeber – vor dem Hintergrund 
des Urteils des EuGH vom 18.12.2014 in den 
verbundenen Rechtssachen C-400/13 und 
C-408/1313 – die Entscheidung bekräftigt, die 
Zuständigkeit für Auslandsunterhaltssachen zum 
Schutz der Unterhaltsberechtigten bei den 

6 Vgl. Kap. III HUÜ 2007. 
7 Dort sind auch weiterführende Informationen und 

Broschüren einschließlich der Kontaktmöglichkeiten 
zum BfJ abrufbar. 

8 BT-Drs. 18/11135. 
9 Schlauß/Meysen, JAmt 2017, 2 (5). 

10 Vgl. AG Stuttgart, FamRZ 2014, 786; Martiny, 
FamRZ 2014, 429 (432); Hau, ZVglRWiss 2016, 
672 (690). 

11 New Yorker UN-Übereinkommen von 1956 über 
die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen im 
Ausland, BGBl. I 1959, 150. 

12 BGBl. I 2015, 2018. 
13 NJW 2015, 683 = FamRZ 2015, 639. 
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Amtsgerichten zu konzentrieren, die für den Sitz 
eines Oberlandesgerichts zuständig sind. Es ver
blieb damit auch in Ansehung der EuGH-Ent
scheidung bei der schon bisher existenten Zu
ständigkeitskonzentration in § 28 Abs. 1 AUG. 

Mit der Frage der Europarechtskonformität 
dieser Zuständigkeitskonzentration hatte sich 
im Folgenden das OLG Brandenburg14 zu be
fassen. Das Amtsgericht Oranienburg und das 
Amtsgericht Brandenburg stritten im Rahmen 
eines Antrags auf Festsetzung von Kindes
unterhalt mit grenzüberschreitendem Bezug 
um die örtliche Zuständigkeit. Das Amtsgericht 
Oranienburg, das zunächst mit dem Verfahren 
befasst war, verwies mit Hinweis auf § 28 
AUG an das Amtsgericht Brandenburg. Das 
Amtsgericht Brandenburg hielt den Verwei
sungsbeschluss nicht für bindend, erklärte sich 
ebenfalls für örtlich unzuständig und bat das 
OLG Brandenburg um Bestimmung des zu
ständigen Gerichts. Das OLG stellte unter Be
rücksichtigung der Entscheidung des EuGH 
fest, dass die Bindungswirkung des Verwei
sungsbeschlusses nicht ausnahmsweise entfal
le. Die Beurteilung der Zuständigkeit in Fällen 
mit Auslandsberührung sei aufgrund der un
übersichtlichen Gesetzeslage schwierig. Der 
Verweisungsbeschluss sei inhaltlich zutreffend. 
Der Senat ging davon aus, dass die Regelung – 
im Sinne der EuGH-Rechtsprechung – zur Ver
wirklichung des Ziels einer ordnungsgemäßen 
Rechtspflege beitrage und die Interessen der 
Unterhaltsberechtigten schütze, weil sie eine 
effektive Durchsetzung von Unterhaltsansprü
chen begünstige. Das spezialisierte Familien
gericht verfüge über erheblich mehr Erfahrung 
im Umgang mit Unterhaltsansprüchen bei Aus
landsberührung. Diese Sachkunde führe zu ei
ner schnelleren und sichereren Bewältigung 
der Verfahren. 

Damit trat das OLG mit – soweit ersichtlich – 
erster obergerichtlicher Entscheidung zum neu
en § 28 AUG den teils kritischen Stimmen 
entgegen, die trotz der Bestätigung der Zustän
digkeitskonzentration durch den Gesetzgeber 
die Europarechtskonformität der Regelung des 
§ 28 AUG in Zweifel gezogen hatten. 

II. Internationale Sorgerechts-, 
Kindesentführungs- und Kinder
schutzangelegenheiten 

Seit über 25 Jahren gilt für Deutschland im 
Verhältnis zu anderen Vertragsstaaten das 
Haager Kindesentführungsübereinkommen von 
1980 (HKÜ)15. Das BfJ unterstützt als Zentrale 
Behörde nach diesem Übereinkommen die 
Rückführung entführter oder unrechtmäßig zu
rückgehaltener Kinder sowie die grenzüber
schreitende Durchsetzung des Rechts zum per
sönlichen Umgang mit Kindern.16 Ziel des HKÜ 
mit über 90 Vertragsstaaten17 ist es, das Kind 
so schnell wie möglich in den Staat des bisheri
gen gewöhnlichen Aufenthalts zurückzuführen. 
Wird ein Kind aus Deutschland in einen ande

ren Vertragsstaat entführt, so kann der hier zu
rückgelassene Elternteil sich mit dem Antrag an 
das BfJ wenden, ihn bei der Rückführung des 
Kindes zu unterstützen.18 Umgekehrt gilt das 
BfJ als bevollmächtigt, für Antragstellende aus 
anderen Vertragsstaaten in Deutschland ge
richtlich und außergerichtlich tätig zu werden. 
Innerhalb der Europäischen Union (für Däne
mark gilt eine Ausnahme) wird das HKÜ durch 
die Brüssel-IIa-Verordnung19 ergänzt. Nach der 
Brüssel-IIa-Verordnung können auch Sorge
rechts- und Kindesherausgabeentscheidungen 
anerkannt und vollstreckt werden. Daneben re
gelt die Brüssel-IIa-Verordnung die Zusammen
arbeit der Zentralen Behörden auch in anderen 
Bereichen, wie etwa bei der grenzüberschrei
tenden Einholung von Sozialberichten sowie 
im Konsultationsverfahren vor einer grenzüber
schreitenden Unterbringung Minderjähriger. 
Die Brüssel-IIa-Verordnung geht dem Europäi
schen Sorgerechtsübereinkommen von 1980 
(ESÜ)20 sowie dem Haager Kinderschutzüber
einkommen von 1996 (KSÜ)21 vor. 

1. US.-Report zur internationalen 
Kindesentführung 

Kindesentführungsvorgänge können im Einzel
fall auch schnell politische Bedeutung gewin
nen. Interessant im internationalen Kontext ist 
der vom U.S. Department of State jährlich ver
öffentlichte Annual Report on International Pa
rental Child Abduction (IPCA).22 Der Bericht in
formiert öffentlich über die Tätigkeiten der 
Zentralen Behörden der USA und über die Zu
sammenarbeit dieser mit anderen Staaten im 
Rahmen des HKÜ. Bis zum Jahr 2013 wurden 
nur Staaten mit grundlegender Kritik an den 
HKÜ-Verfahren erwähnt (Non-Compliance Re
port). Seit 2014 werden alle Partnerstaaten auf
genommen. Neu enthält der Report einzelne 
Länderberichte. Insbesondere enthält der Re
port statistische Auswertungen von HKÜ-
Verfahren sowie eine Bestandsaufnahme und 
Empfehlungen für das jeweilige Partnerland, 
unterteilt nach HKÜ-Vertragsstaaten und Nicht-
Vertragsstaaten im Verhältnis zu den USA. 

Der aktuelle Bericht aus 2016 hebt Deutschland 
positiv hervor.23 Mit 57 laufenden Verfahren ist 
Deutschland nach Mexiko (307 Verfahren) der 
zweitstärkste HKÜ-Partner der USA. Auch aus 
deutscher Sicht stellen die USA einen der wich
tigsten HKÜ-Partner dar. Im Kalenderjahr 2016 
waren 29 HKÜ-Neuanträge betreffend die USA 
zu verzeichnen. Nur Polen war mit 55 HKÜ-
Neuanträgen häufiger vertreten. 

Der öffentliche Bericht benennt insgesamt 
21 Staaten, die gemäß dem Bewertungsschlüs
sel der USA nicht mit einem ordnungsgemäßen 
Verfahren nach dem HKÜ übereinstimmen. Mit 
der schärfsten Kritikform – sog. „Non-Compli
ance“ – wurden vorrangig lateinamerikanische 
Staaten und Rumänien konfrontiert. Die Kritik 
bezieht sich vorrangig auf die Arbeitsweise der 
Justiz und Zentralen Behörden, den Anstieg der 

unerledigten Fälle, die lange Verfahrensdauer 
bei Berufungsgerichten sowie die Schwierig
keiten bei Aufenthaltsermittlungen und der 
Zwangsvollstreckung. 

2. Mediation 

Gerade in Familienstreitigkeiten kommt in Be
tracht, dass die Eltern im Wege einer Familien
mediation versuchen, mit professioneller Un
terstützung selbst eine Lösung ihres Konflikts 
zu finden. In der Praxis kann sich in solchen 
Fällen eine binationale Co-Mediation anbieten, 
die von zwei Mediatoren gemeinsam durch
geführt wird, insbesondere dort, wo auf diese 
Weise die Neutralität oder das Verständnis für 
die Anliegen beider Eltern besser gewährleistet 
werden können. Ein solches Mediatoren-Team 
sollte hinsichtlich des Geschlechts und des be
ruflichen Hintergrunds paritätisch besetzt sein. 
Auch die unterschiedliche kulturelle und sprach
liche Herkunft der beiden Elternteile sollte von 
den Co-Mediatoren reflektiert werden. 

Sofern die an einem grenzüberschreitenden 
Sorge- oder Umgangsrechtskonflikt beteiligten 
Parteien Interesse an einer Mediation erken
nen lassen, arbeitet das BfJ in Fällen, in denen 
es involviert ist, Hand in Hand mit einem ge
meinnützigen Verein, MiKK e.V.24, der auf 
das Thema Mediation bei grenzüberschreiten
den Kindesentführungen sowie Umgangs- und 
Sorgerechtskonflikten spezialisiert ist und inso
weit unterstützend, beratend und vermittelnd 
tätig werden kann. So können z. B. passende 
Mediatoren gefunden, Räume organisiert und 

14 OLG Brandenburg, FamRZ 2017, 135. 
15 Haager Übereinkommen vom 25.10.1980 über die 

zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesent
führung, BGBl. II 1990, 206, 207. 

16 www.bundesjustizamt.de/sorgerecht. 
17 Vgl. www.hcch.net; siehe hierzu auch die durch BfJ 

geführte Staatenliste unter www.bundesjustiz
amt.de/sorgerecht. 

18 Siehe www.bundesjustizamt.de/sorgerecht. 
19 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 über die Zustän

digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung vom 
3.10.2003, ABl. EU L 338 vom 23.12.2003, 1. 

20 Luxemburger Europäisches Übereinkommen vom 
20.5.1980 über die Anerkennung und Vollstre
ckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für 
Kinder und die Wiederherstellung des Sorgeverhält
nisses, BGBl. II 1990, 206, 220. 

21 Haager Übereinkommen vom 19.10.1996 über die 
internationale Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verant
wortung und der Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern, BGBl. II 2009, 602. 

22 https://travel.state.gov/content/childabduction/ 
en/legal/compliance.html. 

23 „Germany experiences a high volume of applicati
ons from the United States under the Convention, 
which the Government of Germany processes 
promtly and effectively“ (S. 50). 

24 Mediation bei internationen Kindschaftskonflikten – 
MiKK e.V., www.mikk-ev.de. 
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die Mediation insgesamt praktisch in die We
ge geleitet werden. Gleichzeitig koordiniert 
sich das BfJ direkt mit dem zuständigen Ge
richt, damit durch die Mediation keine Verfah
rensverzögerung eintritt und die Ergebnisse 
ggf. vom Gericht unmittelbar in die Entschei
dung aufgenommen werden können, um die
se auch vollstreckbar zu machen. Das BfJ un
terstützt unter bestimmten Voraussetzungen 
solche Mediationen mit zur Verfügung ste
henden Haushaltsmitteln. 

3. Fallzahlentwicklung im BfJ 

Die Entwicklung der Fallzahlen ist im Wesentli
chen konstant. In 2016 wurden 454 neue 
HKÜ-Verfahren eingeleitet, was einen leichten 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr (425) bedeu
tet. Dieser Entwicklung liegt insbesondere ein 
leichter Anstieg der eingehenden Verfahren zu
grunde (2016: 228 zu 2015: 204), während die 
Zahl der ausgehenden Verfahren vergleichswei
se stabil geblieben ist (2016: 226 zu 2015: 
221). Das Verhältnis von Rückführungs- zu 
Umgangsverfahren ist ebenfalls beständig (ca. 
85 % Rückführungsverfahren; ca. 15 % Um
gangsverfahren). Ein Teil der Verfahren nach 
dem HKÜ richtet sich zugleich nach Art. 11 der 
Brüssel-IIa-Verordnung, der die Vorschriften 
des HKÜ im Verhältnis der EU-Mitgliedstaaten 
untereinander (mit Ausnahme Dänemarks) mo
difiziert. Von den 380 HKÜ-Verfahren, die auf 
Rückführung des Kindes gerichtet waren, fielen 
240 Verfahren in den Anwendungsbereich der 
Brüssel-IIa-Verordnung. Verfahren nach dem 
KSÜ und dem ESÜ spielen in der Praxis nur ei
ne untergeordnete Rolle. 

Die gerichtliche Bearbeitungsdauer vor deut
schen Gerichten bei eingehenden HKÜ-Rück
führungsverfahren ist erfreulich kurz und im 
Rahmen der gesetzlichen Zielsetzungen. Von 
der Antragstellung bei deutschen Gerichten 
bis zur Entscheidung der ersten Instanz ver
gehen durchschnittlich rund sechs Wochen. 
Bis zu einer rechtkräftigen Entscheidung ver
gehen durchschnittlich zwölf Wochen. 

Hinsichtlich der betroffenen Vertragsstaaten 
sind im Bereich der Rückführungsverfahren 
besonders prominent Polen (55 Verfahren) so
wie die Türkei und die USA (jeweils 29 Ver
fahren). Bei eingehenden wie ausgehenden 
Verfahren ist Spitzenreiter Polen (28 bzw. 27), 
bei eingehenden Verfahren gefolgt von den 
USA und Italien (16 bzw. 14 Verfahren), bei 
ausgehenden Verfahren gefolgt von der Tür
kei (26 Verfahren) und Rumänien und den 
USA (14 bzw. 13 Verfahren). 

Soweit 2015 bei eingegangenen Ersuchen 
Rückführungsverfahren nach dem HKÜ einge
leitet wurden, die inzwischen abgeschlossen 
sind, wurde etwa je die Hälfte durch Gerichts
verfahren und außergerichtlich geregelt. Der 
überwiegende Anteil der ausgehenden Verfah
ren wird in der Praxis außergerichtlich beendet. 

Die Anzahl neuer Verfahren in der Zusam
menarbeit der Zentralen Behörden nach der 
Brüssel-IIa-Verordnung ist konstant hoch wie 
im Vorjahr (511 Verfahren in 2016 gegen
über 500 Verfahren in 2015). Im Jahr 2016 
waren 230 neue Konsultationsverfahren (220 
ausgehende und 10 eingehende Verfahren) 
mit dem Ziel der grenzüberschreitenden Un
terbringung eines Kindes in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat zu verzeichnen.25 Gleichzei
tig waren 167 weitere Verfahren (davon 153 
eingehende und 14 ausgehende) auf die Ein
holung von Sozialberichten gerichtet. 

4. Aktuelle Rechtsprechung 
zum HKÜ 

Das OLG Rostock befasste sich in einer Ent
scheidung vom 11.7.201626 mit dem Aus
schlussgrund des Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) 
HKÜ, wonach die Rückgabe des Kindes nicht 
angeordnet wird, wenn sie mit einer schweren 
Gefahr eines körperlichen oder seelischen 
Schadens verbunden ist oder das Kind auf an
dere Weise in eine unzumutbare Lage bringt. 
Das Amtsgericht hatte den durch das BfJ ein
gereichten Antrag auf Rückführung in erster 
Instanz noch mit der Begründung abgelehnt, 
dass der Ausnahmetatbestand des Art. 13 
Abs. 1 Buchst. b) HKÜ vorliege. Dies lehnte 
der Senat ab. Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) HKÜ 
sei als Ausnahmeregelung besonders restriktiv 
auszulegen; nur ungewöhnlich schwerwiegen
de Beeinträchtigungen des Kindeswohls, die 
sich als besonders erheblich, konkret und ak
tuell darstellten, stünden einer Rückführung 
entgegen.27 Außerdem sei der Tatbestand von 
Art. 13 Abs. 1 Buchst. b) HKÜ so ausgestaltet, 
dass den entführenden Elternteil die Verpflich
tung treffe, das Rückführungshindernis nach
zuweisen. Den entführenden Elternteil treffe 
insoweit eine Beweisführungslast, so dass der 
Amtsermittlungsgrundsatz im Rahmen dieser 
Vorschrift keine Anwendung finde.28 In die
sem Zusammenhang lehnte der Senat auch 
die Einholung eines kinderpsychologischen 
Gutachtens zur Rückführungsbelastung ab. 
Der Senat stellte damit im Einklang mit 
der einschlägigen obergerichtlichen Rechtspre
chung erneut klar, dass es sich bei Art. 13 
Abs. 1 Buchst. b) HKÜ um eine eng auszule
gende Ausnahmevorschrift handelt, die sehr 
restriktiv anzuwenden ist, um dem summari
schen Charakter des HKÜ-Verfahrens als Eil
verfahren gerecht zu werden. 

Das OLG Bamberg29 befasste sich mit der Fra
ge, ob die Beschwerde im HKÜ-Verfahren in
nerhalb einer Frist von zwei Wochen lediglich 
einzulegen oder auch zu begründen ist. Das 
Gericht ging davon aus, dass innerhalb der 
Rechtsmittelfrist die Beschwerde auch zu be
gründen sei. Dies ergebe sich aus § 40 Abs. 2 
Satz 2 IntFamRVG, welche die gegenüber 
dem FamFG speziellere Regelung und daher 
maßgeblich sei. Das OLG Stuttgart30 hatte da
gegen noch den Standpunkt eingenommen, 

dass die fristgemäße Einlegung der Beschwer
de ohne Begründung genüge. Der Ansicht des 
OLG Bamberg hat sich das OLG Karlsruhe31 

angeschlossen. 

III. Auslandsadoption 

Dem BfJ sind die Aufgaben der Bundeszentral
stelle für Auslandsadoption (BZAA)32 übertra
gen.33 Es ist damit auf Bundesebene Zentrale 
Behörde nach dem Haager Adoptionsüberein
kommen von 1993 (HAÜ)34. In dieser Funktion 
ist das BfJ auch an Verfahren vor den Familien
gerichten zur Anerkennungs- und Wirkungs
feststellung von Auslandsadoptionen nach § 5 
Abs. 4 Satz 4 AdWirkG35 beteiligt. Dieses gilt 
für Vertragsstaaten ebenso wie für Nichtver
tragsstaaten des HAÜ. Die Wahrnehmung der 
Aufgabe der Einzelfallvermittlung eines Kindes 
aus dem Ausland obliegt nicht der Bundeszen
tralstelle für Auslandsadoption, sondern im We
sentlichen den Zentralen Adoptionsstellen der 
Landesjugendämter sowie den staatlich aner
kannten Auslandsvermittlungsstellen der freien 
Träger im Rahmen der ihnen erteilten besonde
ren Zulassung. 

1. Aktueller Evaluierungsprozess 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat beim Deut
schen Jugendinstitut e.V. in München das Ex
pertise- und Forschungszentrum Adoption 
(EFZA) eingerichtet.36 Das EFZA hat – auf der 
Basis des Inhalts des Koalitionsvertrags von 
CDU, CSU und SPD – das Ziel, Erkenntnisse zu 
den gesetzlichen Bestimmungen im Zusam
menhang mit Adoptionen, zu den Strukturen 
der Adoptionsvermittlung und zum Adoptions
verfahren in Deutschland zu bilanzieren, zu dis
kutieren und Empfehlungen für die Weiterent
wicklung des Adoptionswesens zu entwickeln. 
Diese Arbeit hat das EFZA u. a. mit drei empiri
schen Studien unterstützt, auf deren Basis Ver
besserungsbedarfe identifiziert und Kenntnisse 
für die Weiterentwicklung des Adoptionswe

25 Siehe im Einzelnen zum Verfahren zur grenzüber
schreitenden Unterbringung Schlauß, ZKJ 2016, 
348. 

26 OLG Rostock, Beschl. v. 11.7.2016 – 10 UF 78/16, 
unveröffentlicht. 

27 Vgl. BVerfG, FamRZ 1999, 85. 
28 Vgl. OLG Hamburg, OLGR 2009, 208. 
29 OLG Bamberg, FamRZ 2016, 835. 
30 OLG Stuttgart, FamRB 2015, 459. 
31 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 21.9.2016 – 2 UF 

157/16, unveröffentlicht. 
32 www.bundesjustizamt.de/auslandsadoption. 
33 § 1 Abs. 1 AdÜbAG. 
34 Haager Übereinkommen vom 29.5.1993 über den 

Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der internationalen Adoption, BGBl. II 
2001, 1035. 

35 Gesetz über die Wirkungen der Annahme als Kind 
nach ausländischem Recht (Adoptionswirkungs
gesetz – AdWirkG) vom 5.11.2001, BGBl. I 2011, 
2950. 

36 www.dji.de/efza. 
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sens gewonnen werden sollen. Derzeit läuft die 
Evaluierung. Mit Ergebnissen ist 2017 zu rech
nen. Auch zum Bereich der Auslandsadoption 
fanden Workshops statt, in denen Reformbe
darf konstatiert und Best-Practice-Erfahrungen 
diskutiert wurden. Erörtert wurde u. a. die Fra
ge, wie der ohne Einbindung einer Fach
stelle erfolgenden „unbegleiteten Adoption“ 
bzw. „Privatadoption“ entgegengewirkt wer
den kann. Denn ohne Einbindung einer Fach
stelle kann das Vorliegen der Voraussetzungen 
für eine Adoption schwerlich festgestellt wer
den. Wie mit solchen Fällen im Ergebnis umge
gangen werden sollte, ist in Rechtsprechung 
und Literatur umstritten37. Daneben wurde u.a. 
auch eine Erweiterung der Aufgaben des BfJ 
erörtert.38 

2. Fallzahlentwicklung im BfJ 
Hinsichtlich der zahlenmäßigen Entwicklung 
des internationalen Adoptionsgeschehens ste
hen dem BfJ als Erkenntnisquellen die im BfJ 
verwaltete Meldedatenbank nach der Aus
landsadoptions-Meldeverordnung39 sowie die 
Aktenverwaltung in den familiengerichtlichen 
Verfahren nach dem Adoptionswirkungsgesetz 
(AdWirkG), an denen das BfJ zu beteiligen ist, 
zur Verfügung. Die aktuellen Zahlen lassen die 
Erwartung zu, dass die stark rückläufige Ent
wicklung der Auslandsadoption in Deutsch
land in den vergangenen Jahren vorerst ge
bremst werden konnte. 

Seit dem Jahr 2011 verliefen die Abschluss
meldungen zur Meldedatenbank in der inter
nationalen Adoptionsvermittlung rückläufig. 
Während 2011 noch 624 Adoptionsverfah
rensabschlüsse gemeldet wurden, waren es in 
2014 noch 238 und in 2015 noch 212. Ende 
Februar 2017 lagen bisher für 2016 – trotz 
noch laufender Fristen – 191 Abschlussmel
dungen vor. Nach Ablauf der Meldefrist dürfte 
daher im Berichtsjahr das Vorjahresergebnis 
voraussichtlich erreicht werden. Stärkste Her
kunftsstaaten auf der Grundlage der Ab
schlussmeldungen waren Haiti (23 %), Thai
land (21 %) und die Russische Föderation 
(10 %). Insgesamt wurden nach derzeitigem 
Status Kinder aus 30 Herkunftsstaaten nach 
Deutschland vermittelt. Mit Blick auf die Her
kunftsstaaten der Kinder hat sich der Anteil 
der vermittelten Adoptionen zugunsten der 
Vertragsstaaten des HAÜ verschoben (84 % 
in 2016 gegenüber 75 % in 2015 und 44 % 
in 2013). Dies dürfte einerseits mit der stei
genden Zahl von Vertragsstaaten des HAÜ, 
andererseits mit dem Rückgang der Adoptio
nen aus Nicht-Vertragsstaaten (insbesondere 
aus Russland) zusammenhängen. Im Jahr 
2016 sind mit Namibia und Kirgisistan zwei 
neue Vertragsstaaten hinzugetreten, für Gha
na ist das HAÜ am 1.1.2017 in Kraft getreten. 

Die Zahl der familiengerichtlichen Anerken
nungsverfahren nach dem AdWirkG, an denen 
das BfJ zu beteiligen ist, war in den vergan
genen Jahren ebenfalls rückläufig. Sie liegt 

insgesamt über den Zahlen der Abschlussmel
dungen, weil die Anerkennung ausländischer 
Adoptionen auch nicht durch eine Fachstelle 
begleitete, sog. „unbegleitete“ Auslandsadop
tionen sowie im Ausland durchgeführte Inlands
adoptionen mit Beteiligung deutscher Adoptiv
eltern und Altfälle (vor 2002) mitumfasst. 
Während in den Anfangsjahren bis 2007 jeweils 
jährlich über 1.000 Eingänge beim BfJ verzeich
net wurden, waren es in den Jahren 2013 bis 
2015 noch 671, 480 bzw. 396 Eingänge. 2016 
wurde das BfJ an 352 Verfahren beteiligt. Bei 
den Anerkennungsverfahren lagen im Berichts
jahr wie in den Vorjahren die Herkunftsstaaten 
Russland (10 %), Thailand (9 %) und Haiti 
(9 %) an der Spitze. Insgesamt betrafen die An
erkennungsverfahren 70 Herkunftsstaaten von 
Kindern, wobei bei 25 Herkunftsstaaten nur je
weils ein Verfahren in 2016 vorgelegt wurde. 
Auch bei den Anerkennungsverfahren hat der 
Anteil der Vertragsstaaten mit im Jahr 2016 
60 % gegenüber 56 % in 2015 und 37 % in 
2013 zugenommen. Die Zahl der unbegleiteten 
Auslandsadoptionen (unter Ausschluss der aus
ländischen Inlandsadoptionen und der Altfälle 
vor 2002) liegt wie in den Vorjahren konstant 
bei etwa einem Viertel. 

Für die in den vergangenen Jahren festzustel
lende deutlich rückläufige Entwicklung bei 
Auslandsadoptionen, die nicht nur Deutsch
land betrifft, sondern weltweit zu beobachten 
ist, dürften einerseits Gründe, die in den Her
kunftsstaaten liegen, eine Rolle spielen, ins
besondere eine zunehmende Zurückhaltung 
bei der Weggabe von Kindern ins Ausland und 
eine Verkomplizierung der Verfahren, insbe
sondere mit Blick auf Verfahrensdauer und 
Kosten. Andererseits dürften aber auch die ge
stiegenen Anforderungen der Kinder an neue 
Eltern, was den körperlichen und psychischen 
Stand der Kinder angeht, bei Bewerbern zu 
immer weniger Bereitschaft zur Adoption ei
nes Kindes aus dem Ausland führen. Weiter 
dürften auch die Fortschritte im Bereich der 
Reproduktionsmedizin (künstliche Befruch
tung, Samen-, Eizell- und Embryonenspenden) 
und inzwischen auch die Leihmutterschaft 
Auswirkungen auf die Bereitschaft zur Adop
tion eines Kindes aus dem Ausland haben. 

3. Aktuelle Rechtsprechung 
zum HAÜ 

Das OLG Brandenburg40 hatte über die Aner
kennungsfähigkeit einer ausländischen Adop
tionsentscheidung und die in Rechtsprechung 
und Literatur strittige Frage zu befinden, ob 
einer unter das HAÜ fallenden ausländischen 
Adoptionsentscheidung die Anerkennung im
mer dann zu versagen ist, wenn die Vorausset
zungen der vereinfachten Anerkennung nach 
dem HAÜ fehlen41, oder ob in einem solchen 
Fall nach dem Günstigkeitsprinzip ein Rückgriff 
auf die nationalen Anerkennungsregeln mög
lich ist42. Der Senat bestätigte, dass die Voraus
setzungen für die Anerkennung gem. Art. 23 

HAÜ nicht vorliegen, wenn die Zentrale Behör
de des Heimatstaates des Anzunehmenden und 
die des Aufnahmestaates entgegen Art. 14 ff. 
HAÜ nicht am Verfahren beteiligt wurden. 
Fehlen damit die Voraussetzungen der verein
fachten Anerkennung nach dem HAÜ, ist nach 
Ansicht des Senats – entgegen der Rechtspre
chung anderer OLG – ein Rückgriff auf die na
tionalen Anerkennungsregeln möglich. Für die 
Frage der Anerkennung der Adoptionsentschei
dung nach innerstaatlichem Recht sei dann 
maßgeblich, ob das Ergebnis der Anwendung 
ausländischen Rechts im konkreten Fall zu den 
Grundgedanken der deutschen Regelungen 
und den in ihnen enthaltenen Gerechtigkeits
vorstellungen in so starkem Widerspruch steht, 
dass es nach deutscher Vorstellung untragbar 
erscheint43. 

Zur Rückgriffsmöglichkeit auf nationale Aner
kennungsregeln verhält sich auch eine Ent
scheidung des OLG Karlsruhe44. Danach habe 
das Übereinkommen grundsätzlich Vorrang, 
es bestehe jedoch ausnahmsweise die Mög
lichkeit, auf die nationalen Anerkennungs
regeln nach §§ 108, 109 FamFG zurückzugrei
fen, wenn sich aus dem Adoptionsvorgang 
ergebe, dass die Nichtbeachtung der Verfah
rensregeln im Übereinkommen sich lediglich 
als formeller Verfahrensverstoß erweise und 
die Vorgaben des Übereinkommens (Art. 4 
und 5 HAÜ) inhaltlich gegeben seien.45 Für 
diese Ansicht spricht, dass bei einem uneinge
schränkten Rückgriff auf die innerstaatlichen 
Anerkennungsregeln das wechselseitige Zu
stimmungserfordernis und damit die wesentli
che Schutzfunktion des Übereinkommens aus
gehebelt würden. 

37 Siehe hierzu im Einzelnen unten unter III. 3. 
38 Sinnvoll erscheint insbesondere die Übertragung 

nichtministerieller Aufgaben auch für Nicht-Ver
tragsstaaten des HAÜ auf das BfJ. Des Weiteren 
könnte das Anerkennungsverfahren in ein Justizver
waltungsverfahren umgewandelt werden, das beim 
BfJ geführt wird. Dies würde die Familiengerichte 
entlasten, ohne dass im BfJ wesentlicher Mehrauf
wand entstünde. 

39 Auslandsadoptions-Meldeverordnung vom 
11.11.2002, BGBl. I 2002, 4394. 

40 OLG Brandenburg, StAZ 2017, 15 
41 OLG Schleswig, FamRZ 2014, 498; OLG Düssel

dorf, Beschl. v. 31.5.2012 – I 25 Wx 61/11, juris; 
Staudinger/Henrich, 2014, Vorbem. zu Art. 22 
EGBGB, Rn. 46. 

42 OLG Celle, FamRZ 2012, 1226; Helms in MüKo-
BGB, 6. Aufl., Art. 22 EGBGB. 

43 Vgl. BGH, FamRZ 2015, 240. 
44 OLG Karlsruhe, Beschl. v. 14.1.2016 – 2 UF 

201/15, unveröffentlicht. 
45 Vgl. auch Weitzel, NJW 2008, 186. 
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		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Manuelle Prüfung erforderlich		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Fehlgeschlagen		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Fehlgeschlagen		Geeignete Verschachtelung
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